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Die auswärtigen Beſtellungen auf unſre Zeitung erſuchen wir bei den Köni

Halliſcher Courie

Sgr. durch die reſp. Poſt Anſtalten überall nur 26 Sgr.
glichen Poſtanſtalten unter Angabe unſeres Seitungstitels

r bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

an uns gelangen laſſen zu wollen.
An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)

Deutſchland.
Berlin, d. 15. März. [Schluß des Berichts der 32ſten

Sitzung der Erſten Kammer.] Beendigung der Berathung
über den Preßgeſetz Entwurf.

Die 44 bis zum Schluß bilden den Abſchnitt V. von den
trafen.S e Kommiſſion ſtellt in Betreff dieſes ganzen Abſchnittes fol

genden Antrag: 1) Aus dem Abſchnitt V. des Entwurfs „Von
den Strafen“ nur die 46. bis incl. 55., ſodann die 69.
und 81. der Geſetzesvorlage und die 99. 82. bisLincl. 87. des Ent
wurfs h. 57. bis incl. 62. der Beilage) einer Berathung und Be
ſchlußnahme zu unterziehen, und 2) an Stelle der übrigen Beſtim
mungen des Abſchnitts V. „Von den Strafen“ folgende Beſtim
mung in das Geſetz aufzunehmen: Rückſichtlich der Beſtrafung der
durch die Preſſe begangenen Vergehen und Verbrechen kommen bis
dahin, daß ein allgemeines Strafgefetzbuch erlaſſen iſt, die beſtehen
den geſetzlichen Strafbeſtimmungen, insbeſondere die in den Verord
nungen vom 30. Juni 1849 und 5. Juni 1850 enthaltenen Straf
beſtimmungen mit folgenden Zuſätzen in Anwendung. 5. und 56.)

Die Kammer erklärt ſich mit dem erſten Theil dieſer Anträge
einverſtanden und geht darauf zur Berathung der einzelnen Para

raphen über.t W 99. 44 47. incl. werden ohne Discuſſion
Sie lauten

ſ. 44. Eine Geldbuße bis Funfzig Thaler hat der Herausgeber einer
Zeitung oder Zeitſchrift verwirkt, welcher den Beſtimmungen des F. 6. zuwi
der handelt. Eben ſo der Buchdrucker, Steindrucker oder Jnhaber einer
anderen zur mechaniſchen Vervielfältigung von Schriften oder Bildwerken
beſtimmten gewerblichen Anſtalt welcher den Beſtimmungen des angeführ
ten g. 6, ſo wie der g. 9. und 27. zuwider handelt. Derſelben Strafe
iſt der Verleger Selbſtverleger, Commiſſionär verfallen, welcher den An
forderungen des S. 6. nicht Genüge leiſtet

S. 15. Eine wiſſentlich falſche Angabe der in den 88. 9 und 27. vorge
ſchriebenen Vermerke zieht gegen den Zuwiderhandelnden eine Geldbuße von
Einhundert bis Dreihundert Thalern nach ſich. Dieſe Strafe wird im Wie
derholun zsfalle verdoppelt und kann nach dem Ermeſſen des Gerichts bis zur
Entziehung des Gewerbes oder dem Verbote des Blattes geſteigert werden.

S. 46. Wer den Vorſchriften der S. 10., 11 und 12. zuwiderhandelt, hat
eine Strafe von Fünf dis Funfzig Thalern oder eine Gefängnißſtrafe von
acht Tagen bis zu ſechs Wochen verwirkt

Wer eine Zeitung oder Zeitſchrift redigirt oder verlegt, bevor die
Elbe Goution erlegt oder nach S. 25 rechtzeitig ergänzt iſt hat eine

trafe von S e Eintauſend Thalern oder Gefangnißſtrafe von ſechs
e en de verwirkt. Jm Wiederholungsfalle r

echte oder zur Nedaktionen werden chtes zum ferneren Verlage z
Zu F. 48. hat der Abg. Mathis ein Amendement eingebracht,

welches dahin geht, zwiſchen den Worten „oder“ und „verbreitet“ ein
zuſchalten „gewerbmäßig.“ Daſſelbe wird mit 62 gegen 58 Stimmen
abgelehnt und d. 48. angenommen. Er lautet:

Wer eine Druckſchrift verkauft oder verbreitet deren Beſchlagnahme ver
fügt worden hat, wenn dieſe Beſchlagnahme öffentlich bekannt gemacht,
oder zu ſeiner beſonderen Kenntniß gerracht worden iſt, eine Geldbuße von
Einhundert bis Eintauſend Thalern oder eine Gefängnißſtrafe von zwei Mo
naten bis zu drei Jahren, im Rückfalle das Doppelte dieſer Strafe verwirkt.
Auch kann, wenn die ungeſetzliche Verbreitung durch einen Buchdrucker,
Buch oder Kunſthändler erfolgt iſt, nach der Schwere der Verſchuldung auf
den Verluſt des Gewerbebetriebes erkannt werden.

angenommen.

49. wird mit folgendem durch ein Amendement des Hrn. Kis
ker veranlaßten Amendement angenommen:

Der Herausgeber einer Zeitung oder Zeitſchrift, welcher den Beſtimmungen
der F. 28. und 29 zuwider handelt, hat eine Geldbuße bis zu 50 Thlr. oder
eine Gefängnißſtrafe bis zu 6 Wochen verwirkt. Die Strafe entbindet den
Zuwiderhandelnden nicht von der Verpflichtung, die ihm nach den g8. 28. u. 29.
obliegende Verbindlichkeit zu erfüllen.
Die 50 52 incl. werden darauf ohne Debatte angenommen.

Sie lauten:
H. 50. Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen des 26. dieſes Ge

ſetzes werden mit einer Geldbuße von 10 bis 500 Tolr. oder einer Gefang
nißſtrafe von ſechs Wochen bis zu einem Jahre beſtraft. Dieſe Strafe wird
im Wiederholungsfalle verdoppelt.

8. 51. Sind ſeit der leßten Verurtheilung wegen einer Preß Polizei
eine gerichtliche eUebertretung fünf Jahre verſtrichen ohne daß

wegen einer ſolchen Uebertretung eingeleitet worden ſo werden die früher
erkannten Strafen bei Abmeſſung der neuen nicht mitgezahlt.

8. 52. Die wegen Uebertretung angedrohten Strafen ſind, abgeſehen von
e durch den Jnhalt der Druckſchrift etwa ſonſt verwirkten Strafen zu er

ennen.
Bei d 53., welcher lautet:

durch den Jnhalt einer Zeitung oder Zeitſchr ewakeehen de gengee en deshalb Are Strafe Mat ſo ea n
nen die fernere Debitirung des Blattes durch die Poſtverwaltung ein
zuſtellen

nimmt Camphauſen das Wort. Er rekapitulirt alle die Beſchrän
kungen, denen die Preſſe durch das Geſetz unterworfen wird und weiſt
darauf hin, daß die Preßgeſetze Frankreichs, welche dem von der Kam
mer berathenen Geſetze zu Grunde liegen, vom Jahre 1810, alſo aus
der Zeit des napoleoniſchen Despotismus, ferner von der Zeit der
Bourbonen und der Republik herrühren. Man hätte lieber die Ge
ſetzgebung Englands zum Grunde legen ſollen. Dennoch aber ſei die
Regierung in Frankreich nicht bis zum Poſtdebit gegangen. Auch in
Preußens Geſetzgebung finde ſich keine Grundlage für eine derartige
Beſchränkung der Preſſe, wiewohl der vormärzlichen Regierung eine
derartige Abſicht nicht fern gelegen hat. Die Poſtdebitsentziehung
habe im Lande allgemeines Mißfallen erregt, mehr noch als die Kau
tion, und gleichwohl habe ſie nur 12 Journale unterdrückt, von de
nen noch nicht einmal gewiß ſei, ob ſie Kaution ſtellen konnten. Die
Poſtdebitsentziehung beruhe weder auf rechtlichem noch auf ſittlichem
Princip, ſondern auf unſittlichem Grunde. Entweder müſſe allen Zei
tungen oder keiner der Poſtdebit entzogen werden. Ein Monopol ſei
ſchon ohnehin gehäſſig, wie viel mehr wenn es mißbraucht werde!
Eine Regierung müſſe ohne Liebe, ohne Haß, ohne Furcht und ohne
Leidenſchaft ihre Aufgabe erfüllen, die Menſchen veredeln, aber nicht
den Bürgern, wie ein Feind dem Feinde gegenübertreten, nicht zu ih
nen ſagen Ihr handelt nicht unrecht, wir können euch nicht ſtrafen,
aber wir haſſen euch! Dadurch ſteigt die Regierung von ihrem hohen
Standpunkt herab. (Beifall.)

v. Zander ſpricht ebenfalls für Streichung des 9.
Miniſter des Jnnern. Die Regierung habe bei Ausführung

der Maßregel wegen Entziehung des Poſtdebits nicht bemerkt, daß
dieſelbe von praktiſcher Erheblichkeit geweſen ſei. Wie aber auch die
Abſtimmung des Hauſes ausfallen möge die Entziehung des Poſtde
bits ſei eine Maßregel der Adminiſtration, welche die Regierung auch
außerhalb des Geſetzes ergreifen konne, ſowie ſie ſich andere Admini
ſtrationsmaßregeln vorbehaälte. (Erſtaunen.)



Lette berichtigt, daß nach dem Regulativ von 1821 jeder
Pera van ger das Recht habe, ſeine Zeitungen durch die Poſt zu be
ziehen.

Der Schluß der Debatte wird beantragt und angenommen. Es
wird zur Abſtimmung geſchritten; Rönne und St raß beantragen
Namensaufruf. Mit Ja antworten nur: Brüggemann, Cottenet, di
Dio, Graf Dohna, Graf Fürſtenberg, v. Gaffron, v. Prittwitz, von
Puttkammer, Graf Schlieffen, Graf Schweinitz, Simons, Stünzner,
v. Trotha du Vignau, v. Waldow, v. Witzleben. Das Reſultat iſt
folgendes: Mit Ja ſtimmen 17, mit Nein 102, der 53 iſt ſomit
verworfen.

54 lautet nach dem Vorſchlage der Kommiſſion:
Rückfichtlich der Beſtrafung der durch die Preſſe begangenen Vergehen und

Verbrechen kommen bis dahin daß ein allgemeines Strafgeſetzbuch erlaſſen iſt,
die beſtehenden geſetzlichen Strafbeſtimmungen insbeſondere die in den Verord
nungen vom 30. Juni 1849 und 5. Juni 1850 enthaltenen Strafbeſtimmungen,

„mit folgenden Zuſätzen zur Anwendung (69. 55 und 56).
Kisker ſtellt hierzu den Antrag: dieſen H. 54 hier zu ſtreichen und
dagegen nach Aufnahme aller Beſtimmungen, welche an Stelle der
bisherigen in den Verordnungen vom 5. Juni 1850 und 30. Juni
1849 enthaltenen künftig gelten ſollen, als Schluß Paragraphen fol
genden Satz anzunehmen:

Dieſes Geſetz tritt an die Stelle der Verordnung vom 5. Juni 1850, be
treffend die Ergänzung der Verordnung über die Preſſe vom 30. Juni 1849,
Geſetz Sammlung S. 329 332, ſo wie der betreffenden Beſtimmungen der
Verordnung vom 30. Juni 1849, betreffend die Vervielfältigung und Verbreitung
von Schriften und verſchiedene durch Wort Schrift, Druck, Zeichen bildliche
und andere Darſtellung begangene ſtrafbare Handlungen Geſetz Sammlung
S. 226 236). Die in letzterer Verordnung außerdem gegebenen, dieſem Geſetz
nicht entgegenſtehenden Vorſchriften der S. 13--19, 31, 34 36 und 39 kom
men bis dahin daß ein allgemeines Strafgeſetzbuch eingeführt iſt, auch ferner
zur Anwendung.“

Nachdem der Juſtizminiſter ſich für das Amendement ausgeſpro
chen, ward daſſelbe an Stelle des von der Kommiſſion vorgeſchlage
nen angenommen.

Ohne erhebliche Diskuſſion werden hiernach folgende von der
Kommiſſion vorgeſchlagenen Paragraphen angenommen.

S. 55. Die Namen der Geſchworenen dürfen in Zeitungen nur bei der Mit
theilung über die Bildung des Schwurgerichts genannt werden. Zuwiderhand
lungen gegen dieſe Beſtimmung ziehen eine Gefängnißſtrafe von acht Tagen bis
zu einem Jahre nach ſich. Gleiche Strafe trifft denjenigen, der eine Anklage
ſchrift oder ein anderes Schriftſtück eines CriminalProjzeſſes veröffentlicht, bevor
die mündliche Verhandlung ſtattgefunden.

S. 56. Wer durch die Preſſe ſittliche Einrichtungen namentlich die Ehe, die
Familie das Eigenthum, den Eid dem Haſſe, der Verachtung oder der Lächer
lichkeit ausſetzt iſt mit einer Geldbuße von Zehn bis Fünfhundert Thaler oder
mit Gefängnißſtrafe von vierzehn Tagen dis zu zwei Jahren zu beſtrafen.

57 lautet:
Das Recht zur Verfolgung der in dieſem Geſetze vorgeſehenen durch die

begangenen ſtrafbaren Handlungen verjährt in ſechs Monaten von dem
age ab gerechnet, an welchem die Veröffentlichung ſtattgefunden hat. h. 37

und 38). Die Verjährung wird unterbrochen durch jeden Antrag der Staatsan
waltſchaft, jeden Beſchluß oder jede ſonſtige Handlung des Richters welche die

ffnung, Fortſetzung oder Beendigung der Unterſuchung oder die Verhaftung
des Beſchuldigten betreffen. Die Unterbrechung der Verſährung gegen eine der
verantwortlichen oder mitſchuldigen Perſonen gilt, als ſolche, auch denjenigen
Verantwortlichen oder Mitſchuldigen hegenüber, gegen welche der Antrag Be
r oder die ſonſtige unterbrechende Handlung nicht gerichtet war. Von dem

age der letzten unterbrechenden Handlung an beginnt eine neue Verjährung
von ſechs Monaten. Dieſe Beſtimmungen berühren nicht die Klagen auf Scha
denerfatz vor den Civilgerichten, noch die im Wege des Civilprozeſſes wegen Be

leidigung anhängig gemachten Klagen. sLette beantragt, im Alineg 1 nach dem Worte „verjährt“ zu ſetzen
„ſofern die allgemeinen Geſetze keine kürzere Verjährungsfriſt beſtim-
men.“ Mit dieſem Amendement wird der K. angenommen. Dem-
nächſt wird angenommen

ſ. 58. Wird in einer Schrift der Thatbeſtand einer ſtrafbaren Handlung
erkannt, ſo iſt durch das Urtel die Vernichtung aller vorfindlichen Exemplare
und der dazu beſtimmten Platten und Formen auszuſprechen. Iſt die Schrift,
Abbildung oder Vorſtellung ihrem Hauptinhalte nach eine erlaubte, ſo wird nur
auf Vernichtung der geſetzwid igen Stellen und desjenigen Theiles der Platten
und Formen erkannt, auf welchem ſich dieſe Stellen befinden. Die Vernichtung
bezieht ſich auf alle noch im Beſitze des Verfaſſers, Druckers, Herausgebers,
Verlegers, Buchhändlers befindlichen, oder an öffentlichen Orten ausgelegten
Exemplare. Hat wegen einer Schrift, welche den Thatbeſtand einer ſtrafbaren
Handlung darſtellt, eine gerichtliche Verfolgung nicht eingeleitet werden kön
nen, ſo iſt die Vernichtung auf den ſchriftlichen Antrag des Staatsanwalts zu
erkennen. Etr. H. 7.

Zu S. 59, welcher lautet:
Hie Verbreitung von Druckſchriften, welche außerhalb des preußiſchen Stagats

„krſcheinen, kann von dem Miniſter des Innern verboten werden
ſind Amendements von Straß, Tepper und Lette geſtellt, welche vom
Miniſter des Innern bekämpft werden. Dieſelben werden ſämmtlich
abgelehnt und der F. wird unverändert angenommen.

S. Wer einem ſolchen öffentlich oder ihm beſonders bekannt gemachten
Verbote entgegen eine Druckſchrift verkauft, ausſtellt oder ſonſt gewerbsmaßig
vertheilt eder vetbreitet, wird mit Geldbuße von Zehn bis Ein Hundert Tha
lexn oder mit ängnißſtrafe von vierzehn Tagen bis zu einem Jahre beſtraft.
4 es ſeien er die Fehtatuns von Schriften ſraſen Jnhalts

en Strafen wird durch die Beſtimmungen dieſes Para raphenen e f ch Beſt 9 ſes Paragraph
en e breitung durch einen der in dieſem Geſete erwähnten Gewerbetreibenden erfolgt e en bei einer wiederholten Verurtheilung auf den

Verluſt des Gewerbebetriebes erkannt werden,
wird unverändert angenommen.

S *1. Alles, was in dieſem Geſetz von Druckſchriften, Erzeugniſſen der
Preſſe geſagt iſt, gilt von allen auf mechaniſchem Wege bewirkten und zur Ver
breitung beſtimmten Vervielfältigungen von Schriften Bildwerken, bildlichen
Horſtelangen mit oder ohne Schrift Muſikalien mit Tert er ſonſtigen Er
Käuterungen, ſo wie von denjenigen die dieſe Vervielfältigung bewirtt, oder an

oder an der Verbreitung Theil genommen haben,

wird angenommen.

Es bleibt jetzt noch die Frage der Dringlichkeit für die Verord
nungen vom Juni 1849 und 1850 zu erledigen.
auf Vertagung an. (Es iſt 8 Uhr.) Die Kammer lehnt die Verta
gung ab. v. Rönne beantragt den Namensaufruf, weil er die
Kammer nicht für beſchlußfähig halt. Die Zählung ergiebt, daß
87 anweſend ſind, die Kammer iſt alſo nicht beſchlußfähig. Der Prä
ſident beraumt die nächſte Sitzung auf Mittwoch um 10 Uhr an.
r Schlußberathung über die Preßverordnungen. Schluß
der Sitzung 8 Uhr.

Berlin, d. 16. März. Bekanntlich wurde in voriger Seſſion
der von der Regierung vorgelegte Geſetzentwurf, die Aufhebung der
Grundſteuerbefreiungen betreffend, von der zweiten Kammer weſent
lich verändert und in dieſer Geſtalt von der erſten Kammer angenom
men. Man erklärte ſich mit der Tendenz des vorgelegten Geſetzent
wurfes einverſtanden, hielt es aber nicht für angänglich, daß bei dem
nahe bevorſtehenden Ablauf der vorigen Sitzungs Periode ein ſo um
faſſender Entwurf in allen ſeinen Detail Beſtimmungen einer gründ
lichen und erſchöpfenden Berathung unterworfen und deſſen Annahme
durch beide Kammern bewirkt werden könne Es wurde daher, um
keiner der wichtigen Fragen vorzugreifen, vornämlich aber um ein
ausreichendes Material zur richtigen Beurtheilung der Sachlage zu
gewinnen, beſchloſſen, ſtatt der Regierungsvorlage ein Geſetz anzuneh
men, das a) den wichtigen Grundſatz der allgemeinen Grundſteuer
pflichtigkeit und abgeſehen von den Befreiungen im öffentlichen Jn
tereſſe die Aufhebung aller Befreiungen und Bevorzugungen defi
nitiv und unbedingt ausſpreche; b) dem Finanzminiſter aufgebe 1) die
zur Realiſirung dieſes Grundſatzes erforderliche Grundſteuer Veranla
gung nach Maßgabe einer von ihm zu ertheilenden Jnſtruktion zu
veranlaſſen 2) nach Beendigung dieſer Veranlagung die Reſultate
derſelben und die dabei befolgten Grundſätze zur Prüfung den Kam
mern vorzulegen 3) auf Grund dieſer Ermiktelungen ein Geſetz zu
entwerfen, das die Erhebung der Grundſteuer regulirt. Jn dem Ge
ſetz wurde endlich die Entſcheidung darüber, ob und in wieweit den
Beſitzern der bisher befreiten oder bevorzugten Grundſtücke eine Ent
ſchädigung zu gewähren ſei, vorbehalten, weil man keiner der darüber
beſtehenden Anſichten vorgreifen, ſondern di Löſung nur auf Grund
der ſpäter vorliegenden Materialien ermöglichen wollte. Jn Folge
dieſes von der erſten Kammer adoptirten Geſetzes haben nun im Laufe
des Jahres 1850 die betreffenden Ermittelungen ſtattgefunden. Es
iſt die für die ſteuerpflichtigen Ländereien landesübliche Steuer kreis
weiſe ermittelt und nach ihrem Durchſchnittsbetrage pro Morgen feſt
geſtellt, die bisher befreiten oder bevorzugten Grundſtücke ſind überall
aufgezeichnet, deren Flächeninhalt konſtatirt und deren Bodengüte nach
überſchläglicher Würdigung abgeſchätzt und darnach die Klaſſifikation
vorgenommen. Den Anſtrengungen der Behörden iſt es gelungen,
dieſe mühſame Arbeit im Laufe des vorigen Jahres zu Ende zu brin
gen, und ſteht, wie man hört, mit Nächſtem die Vorlage des betref
fenden vorbehaltenen Geſetzentwurfs bevor, ſobald die darüber im
Staatsminiſterium ſtattfindenden Berathungen beendet ſein werden.
Die Entſchädigung für die Aufhebung der Grundſteuerbefreiungen ſoll
in der Art ſtattfinden, daß die Grundſteuer zum achtzehnfachen Be
trage kapitaliſirt und der Betrag den Betheiligten durch ein zu kre
irendes Papier übermacht wird. Der Ueberſchuß der Grundſteuer ſoll
zur Amortiſirung des Papiers verwandt werden.

Die Kommiſſion der zweiten Kammer für den Strafgeſetz-Ent
wurf hat ſich mit 14 gegen 4 Stimmen für Beibehaltung der To
desſtrafe entſchieden. Der Entwurf ſetzt die Enthauptung als einzig
zuläſſige Todesſtrafe feſt, ſchweigt aber darüber, wie dieſelbe zu voll
ſtrecken iſt. Es ſoll hiernach bei den beſtehenden Einrichtungen ver
bleiben, wonach im Bezirk des Appellhofes zu Köln das Fallbeil, im
übrigen Umfange der Monarchie das Beil des Scharfrichters ange
wendet wird. Die Kommiſſion hat ſich jedoch für den Fall, daß be
ſchloſſen werden ſollte, eine Art der Enthauptung für den ganzen
Umfang der Monarchie aufzunehmen was ſie für „wünſchenswerth“
erachtet unbedenklich für das Fallbeil ausſprechen zu müſſen ge
glaubt. Gegen die im Entwurf für gewiſſe Verbrechensarten ent
haltenen Verſchärfungen der Todesſtrafe (Einſcharrung der Leiche
außerhalb des Kirchhofes durch den Scharfrichter und Bezeichnun
des Verbrechens auf einer an einem Pfahle befeſtigten Tafel, die au
dem Grabe anzubringen iſt), hat ſich die Kommiſſton unbedingt erklärt.

Geſtern iſt der Kriegsminiſter und General der Infanterie g. D.
von Rohr geſtorben.

Kaſſel, d. 13. März. Bei der maſſenhaften Ordensverlei ung
für die Offiziere der Bundesexekutions Armee, welche die Kaſſeler
Zeitung offiziell bekannt gemacht hat, muß es für eine Auszeichnung
gelten, daß Generallieutenant v. Peucker- keinen Orden erhalten hat.

Prag, d. 14. März. Geſtern Nacht wurde ein Staatsgefan
gener mittels eines Separattrains unter ſtarker militatriſcher Eseorte,
wie es heißt, nach Olmütz transportirt. Man vermuthet, es ſei
Bakunin.

Ttalien.
Tuwin, d. 8. März. Die Kammer und Senatsdebatten

ſind von hohem Intereſſe. Letzterer (der Senat) ſchaffte den geiſt
lichen Zehnten in Sardinien ab! Dieſer Zehnten, welcher nicht ſel
ten auf 40 Prozent geſteigert wurde und oft zu Blutvergießen Anlaß
gab, wenn der Klerus ihn rückſichtslos eintrieb, fand an dem Senga
tor Caſtagneto und theilweiſe auch am Abate Moreno Vertheidiger.

Herrmann trägt

e



S

Dieſe HH. ſchienen vergeſſen zu haben daß ſogar Ferdinand II. imJahre o dieſen Zehnten ohne Entſchädigung aufhob, daß daſſelbe

in Savoyen geſchehen, ohne daß der päpſtliche Stuhl reklamirte.
Caſtagneto betrachtete den Zehnten als geweihtes Kirchengut, fürchtete
neue Verwickelungen mit Rom und trug förmlich darauf an, daß die
arme Jnſel auf der traurigen Stufe nomadiſcher Viehzucht nach Art
einer afrikaniſchen Tribus erhalten werde auf der ſie ſich zur Stunde
noch befindet. Der wackere Senator Montezemolo beruhigte ſeinen
Kollegen. Auch Galvagno und Alb. Dellamarmora vertheidigten Sar
dinien auf würdige Weiſe.

Turin d. 9. März. Es gehen uns ſo eben Nachrichten über
ein trauriges Ereigniß zu, das ſich geſtern in Genua zugetragen
hat. Gedruckte Berichte liegen noch nicht vor, doch vernimmt man

von Reiſenden, die ſo eben aus Genug hier eingetroffen ſind, folgen
de Thatſachen. Die Druckerei eines prieſterfeindlichen Journals, der
Strega, wurde am hellen Tage von einer Bande bewaffneter Kerle
überfallen, welche die geſetzten Formen und ſelbſt, wie es heißt ei
nige Maſchinen zerſtörten. Sogleich verſammelten ſich Volkshaufen,
die dem Werke der Devaſtation Einhalt thun wollten, wobei es zu
blutigen Streichen gekommen wäre, wenn die Nationalgarde ſich nicht
beeilt hätte, dazwiſchen zu treten und unter Mitwirküng einer An
zahl Berſaglieri und Carabinieri die offenbar gedungene Bande zu
verhaften und auf das Polizeiamt zu führen, wo ſie in Haft behalten
wurde. Die Aufregung über dieſes freche Attentat gegen die öffent
liche Ordnung und das Privateigenthum war in der Stadt außer
ordentlich. Die Truppen wurden conſignirt und Patrouillen von Na
tinalgardiſten durchzogen die Stadt, Allgemein heißt es in Genua,
daß das Attentat auf die Druckerei der Strega ein Racheakt verſchie
dener Häupter der klerikalen Faktion iſt, die einige Tage vorher eine
das gedachte Journal beleidigende Berichtigung von demſelben wollten
aufgenommen wiſſen, wogegen die Strega ſich weigerte. Natürlich
ſind nähere Daten nöthig, ehe man ſich erlauben darf, ein beſtimm
tes Urtheil über den traurigen Vorfall in Genug zu fällen.

Frankreich.
Paris, d. 14. März. Die Kommiſſion für Armeerekrutirung

hat heute einen wichtigen Beſchluß gefaßt. Sie hat im Princip des
Generals Lamoricière die Jdee der Stellvertretung durch den
Staat angenommen. Der mit den Stellvertretern von Privatleuten
betriebene betrügeriſche Menſchenhandel würde dadurch beſeitigt

Türkei.
Konſtantinopel, d. 26. Febr. Man erzählt ſich heute daß

Chosrew Paſcha von der Bühne des Lebens, auf der er eine ſo
wichtige Rolle geſpielt, abgetreten ſei. Durch 35 Jahre führte er mit
nur kurzen Unterbrechungen das Ruder am osmaniſchen Staatsſchiffe
und wußte ſich durch ſeine ſeltene Klugheit gegen alle Nebenbuhler
in der Gunſt Mahmud's zu erhalten, der noch auf ſeinem Sterbebette

Retourbriefe.1) An den Unteroffizier Bock in Erfurt
inliegend 7 K.-A. 2) An Hrn. Volk-
mar Comp in Berlin. 3) An den Seifen
ſieder Hrn. Kahlenberg in Aſchersleben.

An Hrn. O. -G. Referendar Thun in D.

Bekanntmachungen.
zum 26. d. Mts. mir anzuzeigen.
bevorſtehenden Weggange von Halle bleiben
ſpätere Meldungen unberückſichtigt, die nicht
abgeholten Gegenſtände werden verkauft, und
die Außenſtände gerichtlich eingezogen

Halle, den 16. März 1851.

habern übereilt und mußte ſeine Tage in einem der reizendſten Exile
der Welt, in einem prachtvollen Landhauſe an den Ufern des Bospo
rus, beſchließen. Er ſtarb über neunzig Jahre alt und hinterläßt ein
unermeßliches Vermögen, die Frucht langjähriger Erpreſſungen, deſſen
Erbin eine Sklavin iſt, die er acht Tage vor ſeinem Tode geheirathet.

Zu Marſeille ſind Nachrichten aus Konſtantinopel eingetrof
fen, wonach wirklich der Sultan nur durch die Treue ſeines Leib
arztes, Dr. Spitzer, dem Vergiftungstode entronnen. Es hatten näm
lich fanatiſche Ulema's eine Verſchwörung gegen das Leben des Sul
tans angezettelt, an deren Spitze der eigene Bruder des Sultans
ſtand. Es lag im Plane, den Leibarzt des Sultans zu beſtechen, und
dieſer nahm die Miene an, als ginge er in den Mordplan ein, als
man ihm eine Million Piaſter bot, wenn er den Sultan durch Arz
nei vergiften wolle. Die Verſchworenen gingen in die Falle und gä
ben dem Leibarzte ſogar das ſchriftliche Verſprechen der ausbedunge
nen Million. Alsbald eilte Dr. Spitzer zum Sultan und verrieth
ihm, warum es ſich handle. Abdul Medſchid wollte ihm Anfangs
keinen Glauben ſchenken, und erſt, als er ihm den ſchriftlichen Be
weis übergab, mußte er ihm glauben. Natürlich konnte nunmehr
Dr. Spitzer nicht länger in Konſtantinopel bleiben; denn er wäre
ſicher das Opfer der Rache der Mörder geworden. Am Abend deſſel
ben Tages noch fuhr Dr. Spitzer mit Gattin in einem türkiſchen
Dampfſchiffe nach Trieſt ab, nachdem der Sultan jhn reichlich für
den Verluſt ſeiner Stellung entſchädigt hatte. Einige Tage nachher
erfuhr man, daß einige der erſten Ulema's verſchwunden nachdem
man raſche Juſtiz an ihnen verübt. Was aus dem Bruder des Sul
tans geworden weiß man nicht. Wahrſcheinlich hat er in den Flu
then des Bosporus ſeinen beabſichtigten Brudermord büßen müſſen.

(K. 3.)

Kunſt-Nachricht.
Seit langen Jahren iſt über die Bretter unſeres Stadtheaters

kein Shakeſpeareſches Stück gegangen, noch nie eins ſeiner herrlichen
Luſtſpiele. Die gegenwärtige Woche wird uns dieſen Genuß brin
en. Der tüchtige Regiſſeur unſres Schauſpiels, der auch als Dar
eller mit Recht beliebte Hr. Köhler hat Shakeſpeares: Was

ihr wollt zu ſeinem Benefiz gewählt. Zeigt es ſchon im Allgemei
nen von der Hochachtung, die der Künſtler unſerm Publikum zollt,
welches ſich in dieſem Winter ſtets zahlreich zu klaſſiſchen Stücken ein
gefunden hat, ſo iſt die Wahl gerade dieſes Luſtſpiels ein beſonderer
Beweis der Umſicht des Hrn. Köhler. Denn „Was ihr wollt“ iſt
vom Shakeſpegareſchen Genius in der vollſten Blüthe der Männlichkeit

ezeugt und bietet außerdem in ſeinen hochkomiſchen Situationen, inſritre ſchöpferiſchen Charakteriſtik, für jeden Bildungsgrad Feſſelndes.

Wir hoffen und wünſchen um des Dichters und des Benefizianten
willen auf einen recht zahlreichen Beſuch.

Die Singacademie
wird Mittwoch den 19. Abends 6 Uhr im Kronprinzen Goethe's
Fauſt, comp. von Fürſt Radziwill, aufführen. Indem wir die
geehrten Mitglieder des Vereins hiervon benachrichtigen, bemerken
wir, daß Texte nicht gedruckt werden konnten, daher die Beſitzer von
Goethes Werken wohlthun würden, den Fauſt mitzubringen
Der Eintritt kann nur gegen Vorweis der Eintrittskarten geſtattet

bene Fruchthandel. Die zur Mühle gehörigen
Grundſtücke an Feld und Wieſen, in dem vor

Bei meinem

züglichſten Kulturzuſtande, beſtehen in circa
70 Flurmorgen oder Acker, von denen der
kleinſte Acker zwei Berliner Scheffel Ausſaat
enthält. Die Hälfte des Kaufgeldes kann als
erſte Hypothek auf den Grundſtücken ſtehenCrone. 5) An den Reſtaurateur Hrn. An Der Direktor t6) An Hrn. Hoppe in Krauſe. bleiben. Unterhändler werden verbeten. Selbſt

ln Hrn. Förſter Schumann in v e käufer werden gebeten ihre Adreſſen unterde bei Mühlhauſen. 8) An den Mu- Mühlenverkauf. A. K. S. in der Expedition dieſes Blattes in

Brauermann in Cammin. 12) An den
n iſt in Magdeburg. 13) AnHeinr. Stenzel in Kroſigk bei Löbejün

14) An den Schuhmachermeiſter Keller inWar ndorf bei Merſeburg. 15) B. Nr. 3
poste restante Leipzig. Abſender: A. Z.
4 5. 16) V. C. Nr. S. poste restante
Halle. Abſender: M. B.

Halle, den 16. März 1851.
Poſt Amt.

Blindenanſtalt.
Sollte irgend Jemand noch eine Forderung

an die hieſige Blindenanſtalt haben, ſo erſuche
ich dieſelbe zur ſofortigen Berichtigung bis

Ein ſehr ſchönes gut rentirendes, in einer
fruchtbaren Gegend des Vorharzes bei einem
volkreichen Dorfe belegenes Mühlengrundſtück
ſoll, wegen Kränklichkeit des Beſitzers, mit
Schiff und Geſchirr aus freier Hand verkauft,
und kann zu jeder Zeit übernommen werden.
Die Mühle, bei faſt immer ausreichender Waſ
ſerkraft und nie mangelnden Mahlgäſten, ent
hält zwei Mahlgänge. Das Wohnhaus, in
welchem ſich auch die Mühle und alles Räder
werk befindet, iſt nebſt allen Wirthſchaftsge
bäuden im beſten baulichen Stande. Eine
dazu gehörige Brennerei iſt zwar ſeit mehreren
Jahren nicht benutzt worden doch ſind alle
zum Betriebe erforderlichen Jnventarienſtücke
und Utenſilien in brauchbarem Zuſtande noch
vorhanden. Sehr lebhaft und erfolgreich iſt
der ſeit einer langen Reihe von Jahren betrie

Halle niederzulegen.

350 Mündelgelder ſind auf ländlicheGrundſtücke zum 1. April d. J. et
auszuleihen und einer Kündigung, bei richti
ger Zinszahlung, ſobald nicht zu gewärtigen.
Das Nähere iſt zu erfragen Martinsberg Nr.
1559 b. bei Nietzſchmann.

Eine brave Haushälterin, geſetzten Alters,
die ſich der liebevollen Pflege dreier mutterlo
ſen Kinder von 1——6 Jahren gern und willi
unterziehen will und kann und dabei mit Hülfe
eines zweiten weiblichen Dienſtbotens eine ein
fache, aber anſtändige Hauswirthſchaft zu füh
ren im Stande iſt, wird zum ſofortigen An
tritt geſucht. Bezügliche frankirte erten
werden angenommen unter M. R. in der Ex
pedition dieſes Blattes.



Zur prompten Beſorgung von Jnſeraten
erbietet ſich fur Eisleben und Umgegend

für den Halliſchen Courier bei
die Buchhandlung von

Schwetſchke“
F. Kuhntin Eisleben.

T im Hauſe des Herrn Friedr. Jimmermann,
nimmt alle Arten von Strohhüte, als
ſchen, Bleichen und Umnähen nach den
zur Anſicht ausliegen.

Selbige verſpricht, da die Hüte von einem Appr
Fabriken in Leipzig vorſtand, gebleicht werden, eteur, der ſeit 10 Jahren einer der erſten Strohhut

den Neuen gleichend, in kürzeſter Friſt zurückzuliefern.

Große friſche Holſt. Auſtern, S
friſche Seeſchollen erhielt ſo eben

ganzen Fiſchen als ausgeſchnitten billigſt,

Donnerstag d. 20. März früh 10 Uhr ſollen
auf dem Schäfereihofe zu Dieskau circa 40
Schock glattes Rohr verſteigert werden. Die
Bedingungen werden vor der Auction bekannt
gemacht.

Wegen Aufgabe der Brauerei ſteht eine große
kupferne Braupfanne und vier große Brau
bottige von zölligen eichnen Bohlen aus
freier Hand zu verkaufen auf dem Rittergut
Dieskau bei Halle.

Ein Lehrling, am liebſten vom Lande, kann
künftige Oſtern in die Lehre treten beim

Schneider Meiſter Schöne,
Leipziger Straße Nr. 283.

Die von mir so eben ausgegebenen
antiquarischen Bücher Kataloge,

welche Bücherfreunden gratis zu Diensten
stehen, enthalten:
IX. Naturwissenschaſten. Medicin.
X. Allgem. Literärgeschiehte. Kunst

und Kunstgeschiehte. Deutsche u.
altdeutsche Sprache u. Literatur.
Thiülologie. Archäologie. Mytho-
logie. Orientalia.

XI. Geschichte. Geographie.
XII. Jurisprudenz Staats u. Came-

ralwissenschaften.
Halle, März 1851.

Ch. Graeger,
Promenade, dem Schauspieihause gegenüber.

Jm Verlage von H. W. Schmidt in
Halle ſind erſchienen
Dr. T. A. Sohncke, ord. Prof. d.

Mathematik, Analytische Geometrie.
Mit 12 Hth. Tafeln. 2Dr. Otto Ule, Die Natur. Jhre Kräfte,
Erſcheinungen und Geſetze im Geiſte kosmi
ſcher Anſchauung Allen Freunden der Na
tur gewidmet.

Ein Haus mit Laden, 3 Stuben, 2 Kam
mern, Küche, Boden großem Hofraum mit
Einfahrt, Stallung und großem Garten, worin
ein lebhaftes Material Geſchäft betrieben wird
und welches ganz beſonders ſich für einen Sei
ler eignet, hat in einem großen Dorfe für den
billigen Preis von 1000 mit 400 An
zahlung zu verkaufen J. G. Fiedler in Halle
kl. Steinſtraße Nr. 209.

Eine Partie geräucherten fetten Lachs erhielt heute und empfehle

Carl Kramm,
große Ulrichsſtraße Nr. 13.

ſolchen in

Carl Kramm.
Friſchen, ganz fein ſchmeckenden Mecklenburger Dorſch empfing, à U 5

Carl Kramm.
Im Verlage von A. D. Geisler in

BEremen ist so eben erschienen und in der
Schwetschke'schen Sort.-Buehh. (Pſef-
Cevr) vorräthig:

Schröder, Dr. J. W. Satzungen
und Gebräuche des talinudiseh-rab-
binischen Judenthumms. Kin Hand-
buch für Juristen, Staatsmänner, Theo-
logen und Geschichtsforscher, so wie für
Alle, welche sich über diesen Gegen-
stand belehren wollen. gr. 8. broch.
43 Bogen. 3

Ein für den Theologen und Staatsmann,
für den Freund der Geschichtsforschung,
für jeden Gebildeten, der sich für die in

unserer Zeit so oft beregte Frage über
Juden-Emancipation interessirt, wichtiges
Werk, in welchem die religiösen Gebräu-
che und Sitten der Juden aus den besten
Quellen dargelegt werden. Der Schluss
des Buches giebt eine vortreffliche Darle-
gung des jüdischen Bides und der An-
hang berichtet von dem gegenwärtigen Zu-
stande der Juden in den verschiedenen Län-
dern der Erde.

Ein unverheiratheter Mann ſucht Beſchäfti
gung in Stiefel und Kleiderreinigen oder ähn
lichen Arbeiten, doch ſo, daß Niemand deshalb
außer Brot kommt. Adreſſen unter P. P.
nimmt der Factor Roſe in der Gebauerſchen
Buchdruckerei an.
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Eine erfahrne Kinderfrau von ge
ſetzten Jahren, welche geh Zeug
niſſe aufzuweiſen hat, wird zum ſo
fortigen Antritt auf dem Nittergute
h bei Alsleben a/S. geſücht.

as Nähere iſt r zu erfragen
oplitz, den 16. ärz 1851.Be von Kroſigk.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Faß Seifen, als naturkern, elain
und ſchwarze, in Fäſſern wie einzeln möglichſt
billig in E. J. Arnolds Licht und Sei
fenfabrik.

Größeren Haushaltungen empfehle dieſe
Seife in kleinen Gebinden von und

Samerei. Verkauf
ei

Ernſt Voigt, gr. Klausſtraße Nr. 892.
Rothen und weißen Kopfklee, Esparſette,

deutſche und franz. Luzerne, Bullenklee, Thi
motien und engl. Rheygras, Spoörgel, Mais,
Lein, echten Rigaer, Dülle, Zuckerrüben, rothe
Rüben (Turnips), gelbe Tellerrüben, weiße
Rüben, Wau, Hirſe, Zwiebel, appſaamen,
Braunkohl, Sommerrübſen u. ſ. w.

Cement.
Das bekannte vorzügliche Bau Material

empfehlen wir als eignes Fabrikat hiermit be
ſtens. Ueber die Güte deſſelben vermögen wir
die genügendſten Beweiſe beizubringen, und
was den Preis betrifft, ſo ſind wir im Stande
jeder Concurrenz zu begegnen. Auf Anfragen
ertheilen wir bereitwillig jede Auskunft und fü
gen gern Probe bei.

Gebrüder Born
in Erfurt.

Concert Anzeige.
Dem muſikaliſchen Publikum zeige ich erge

benſt an, daß ich mit dem bis jetzt von
mir bereits zuſammengeſtellten Or-
cheſterperſonal

Dienstag den 18. März
im Lokal der Weintraube das erſte

Concertveranſtalten werde. Anfang 3 Uhr.

Carl Wittig.
Ein ſolid arbeitender Uhrmacher Gehülfe

findet dauernde Beſchäftigung bei dem Uhr
macher D. Heſſel in Sützen.

Oeffentlicher Dank.
Für die am 10. d. M. ſtattgefundene ehrenvolle Beerdigung unſers viel n früh vpe

ſchiedenen guten Sohnes, des einjährigen
willigen Musketier in Halle Carl Erd man
Schöbich, und für die rühmliche Th nahme
der Herren Offiziere, Unteroffiziere d Ge
meine ſeiner Compagnie, ſowie auch der andern
Herrn Freiwilligen, welche ihm einen ſchönen

arg aus eignen Mitteln haben beſorgen laſ
ſen; desgleichen Sr. Hochehrwürden dem daſi
gen Herrn Garniſonprediger für die am Grabe
des Verſtorbenen geſprochenen tröſtenden Worte,
fühlen wir hinterlaſſenen trauernden Teltertt
und Geſchwiſter des Verewigten uns gedrungen, unſern herzlichen Dank hiermit fentlich
auszuſprechen.

Wöllnau bei Eilenburg, d. 13. März 1851.
Georgi Roſt nebſt Frau und Familie.

Somp. am Markt Nr. 942,

Roßhaar, Brüſſeler, Bordüren u. ſ. w., zum WaS

eneſten Pariſer und Wiener Façons an, wovon Modelle
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Beilage zu Nr. 130 des Halliſchen Couriers im Schwetſchke'ſchen Verlage).
Halle, Dienstag den 18. März 1851. (Zweite Ausgabe.)

Bekanntmachungen.
Die Kirchenäcker zu Hochedlau, welche

zu Michaelis pachtlos werden ſollen in dem
auf den 23. März C. Nachmittags 3 Uhr

in dem Schenklokale zu Hochedl au anbe
raumten Termine im Wege des Meiſtgebots
anderweit auf einen G jährigen Zeitraum ver
pachtet werden, wozu Pachtluſtige hierdurch
eingeladen werden.

Halle, den 12. März 1851.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Wir bringen zur Kenntniß des betheiligten

Publicums:
1) daß alle vom unterzeichneten Gerichte ein

eforderten Koſten pünktlich binnen der
dem Schuldner geſtellten Friſten
unter Vorzeigung der Zahlungs Aufforde
rung an unſere Salarien Kaſſe einzuzahlen
ſind, widrigenfalls ſofort die Rückſtände auf
die Executions- Liſte gebracht und exe
cutiviſch beigetrieben werden müſſen

2). daß Zahlungsfriſten nicht vom Ko
ſten einziehenden Boten bewilligt werden
können, ſondern beim Gericht ausdrücklich
nachzuſuchen ſind, und nur dann ertheilt
werden können, wenn ſie wegen des höheren
Betrages der Koſten und der durch amt
liche Atteſte zu beſcheinigenden dermaligen
Lage des Schuldners begründet erſcheinen,
und wenn zugleich der Schuldner ſeine
Bereitwilligkeit durch eine ſofortige Ab
ſchlagszahlung bethätigt;

3) daß unſere Boten angewieſen ſind, über
diejenigen Gerichtskoſten, welche auf die
Exeeutionsliſte gebracht und von den
Schuldnern ihnen bei der Executions-
re oder Vollſtreckungezahlt werden, uittungen auf gedruck
ten Formularen zu ertheilen und daß
die Zahlung ſolcher zur Execution ge
ſtellten Koſten an unſern Boten nur dann
als gültig erachtet und gegen r
Zahlung ſchützen kann, wenn die tn ung
durch eine gern Botenquittung

ewieſen wird, une m Koſten der Regel nach unmit-
telbar zu unſerer Kaſſe gegen eine vom
Rendanten und Kontroleur gemeinſchaftlich
auszuſtellende Quittung einzuzahlen ſind,
und daß ſie nur inſofern an unſern Bo
ten gezahlt werden dürfen, als dieſe dazu
ſchriftliche Anweiſung vorzeigen, ſowie

5) daß unſere Boten auch bei Exeeutionen
in Partei Sachen eine Summe über
Zwölf Thaler in Emfang zu nehmen nur
dann berechtigt ſind, wenn ſie im Execu
tionsBefehle dazu ausdrücklich ermäch
tigt worden, und daß daher beim Mangel
einer ſolchen Ermächtigung die Zahlung an

hlenden geſchieht und dieſen von ſeiner
huld gegen den Gläubiger noch nicht be

9 le a/S., den 22. Februar 1851.
Königliches Kreisgericht.

v. Koenen.

Auction. SSonnabend den 5. April d. J. von Vor
mittags 10 Uhr ab ſoll in der Förſterwoh
nung zu Oſtrau mehreres Haus u. Wirth
ſchaſtsgeräthe, eine ſehr nutzbare 5 Jahr alte
hochtragende Kuh, ſo wie eine dergleichen Ferſe,
zwei fette Schweine mehrere Centner Heu,
viel Miſt und Erdedünger und andere brauch-
bare Gegenſtände, meiſtbietend gegen gleich
baare Bezahlung verkauft werden.

Oſtrau, den 15. März 1851.

Bekanntmachung.
Verſteigerung von Eichen-Schälholz.

Auf den diesjährigen Schlägen des Unterforſtes Peters berg bei Halle ſollen circa
150 Schock 12jähriges EichenAusſchlagholz auf dem Stamme zur Rindegewinnung in 12
einzelnen Looſen meiſtbietend verkauft werden, und zwar ſtehen circa 100 Schock auf dem
Schlage im Forſtorte Mittelholz und circa 50 Schock auf dem im Forſtorte Abbatiſſina.

Termin hierzu iſt angeſetzt auf:
Montag den 31. März er. Vormittags 10 Uhr

auf dem Schlage im Forſtorte Mittelholz.
Kaufluſtige werden dazu eingeladen mit dem Bemerken, daß die im Forſtorte Abbatiſ

ſin a ſtehenden Schocke nicht an Ort und Stelle, ſondern auf dem Schlage im Forſtorte Mit
telholz mit verkauft werden und daß der Königl. Förſter Hauſius zu Petersberg über
das zu verkaufende Holz und die Localitäten auf Verlangen nähere Auskunft geben wird.

Zöckeritz bei Bitterfeld, den 3. März 1851.
Königliche Oberförſterei.

h eStatutenmäßig ſteht die nächſte Verſamm
lung unſeres Vereins auf:

Mittwoch den 26. März e.
an gewöhnlicher Stelle hierſelbſt an.

Indem wir die verehrlichen Mitglieder hier
auf aufmerkſam machen, laden wir dieſelben zur
recht zahlreichen Theilnahme an dieſer Verſamm-
lung ein.

Auch bemerken wir hierbei, daß die noch
rückſtändig gebliebenen Vereinsbeiträge pro 1851
in dieſer Verſammlung zu zahlen ſind, weil,
wenn dies nicht geſchehen ſollte, dieſe Beiträge
beſtimmungsmäßig durch expreſſe Boten auf
Koſten der Säumigen eingezogen werden müſſen.

Die zur Diskuſſion kommenden Fragen ſind
folgende:
1) Warum wird der Anbau der Luzerne in

ſo beſchränkter Ausdehnung betrieben, da es
doch thatſächlich nachgewieſen iſt, daß die
Luzerne unter den Kleearten, ſelbſt bei min
der günſtigen Cultur Verhältniſſen, den
erſten Rang einnimmt?

2) Welche Erfahrungen hat man in neuerer
Zeit in unſerer Gegend über die entſprechend-
ſten Vorfrüchte, oder das beſte Gedeihen
zweier unmittelbar nach einander folgenden
Früchte gemacht

3) Bei welchem lebenden Gewicht laſſen ſich
Ochſen am vortheilhafteſten mäſten oder
wird das Maſtfutter bei kleinen, mittlern
oder großen Ochſen am beſten verwerthet,
und welches iſt das zuverläſſigſte Verfahren,
das Schlächtergewicht bei gemäſteten Ochſen
zu beſtimmen

4) Welches iſt das vortheilhafteſte Verfahren,
das Stärkemehl aus Kartoffeln darzuſtellen?

5) Nach welchem Verfahren erhält man das
ſchmackhafteſte und nahrhafteſte Brot aus
gekochten und gedämpften Kartoffeln, oder
aus Kartoffelſtärke

6) Wie können nach chemiſchen Grundſätzen
die Säuren in Flüſſigkeiten, wie Moſt, Wein,
Bier, Eſſig und Milch auf einem einfachen,
praktiſch anwendbaren Wege genau beſtimmt
werden

Merſeburg, d. 16. März 1851.
Der Vorſtand des Merſeburger

landwirthſchaftl. Vereins.
v. Rode. Dieck. Klarus. Helmke.

HausVerkauf.
Ein ſehr elegant und bequem einge

richtetes Haus, in welchem man, da es
am ſchönſten Theile der Promenade liegt, die
Ausſicht der ganzen Umgebung von Halle ge
nießt, iſt nebſt Pferdeſtall, Wagenſchuppen,
Hof, Einfahrt und Garten, wegen Wohnungs-
veränderung des Beſitzers gegen geringe Anzah
lung ſofort zu verkaufen durch

A. Kuckenburg im alten Deſſauer.

FreiwilligeMilitairmäntel, Waffenröcke, ſo
wie Hoſen kauft zum höchſten Preis Beth-
mann, Steinſtraße Nr. 173.

Bad Wittekind.
Mittwoch Nachmittag Concert,

gegeben von Geſchwiſter Drechsler.

Roßhaarmatratzen, ſo wie alle Arten Pol
ſterarbeiten werden gut gereinigt und gefertigt
bei C. Rudloff, Sattler und Täſchner
meiſter, Leipziger Straße, dem goldenen Lö
wen gegenüber.

Ein Lehrling kann zu Oſtern d. J. in die
Lehre treten bei

Ed. Kohlig, Tiſchlermeiſter,
große Steinſtraße

-„-ZS J g g O* ò O.. j”D a4. hà z ſ—hn aazqnerpn””r.

Circa 70 Schock veredelte Aepfel, Birnen
und Kirſchbäume, hochſtämmig, und Franzobſt,
Edelpflaumen, Aprikoſen, ſämmtlich vorzüglich
ſchön in Wuchs und Wurzeln, ausgezeichnet
ſchöne Pfirſichen, Linden, junge Tannen,
Weinſenker c. offerire zu billigen Preiſen un
ter Garantie der reellſten Bedienung.

Halle. le Veaux.
Am Sonntag den 16. d. M. iſt mir meiſchwarzer Wachtelhund mit tet Halsbanr

entweder entlaufen oder geſtohlen worden
Sollte derſelbe Jemanden zugelaufen ſein, ſo
bitte ich mich davon zu benachrichtige n; auch
warne ich vor Ankauf u

FelſRathhausgaſſe e 231.

Lokal-Eröffnung.
Da ich mit heutigem Datum, als dem

17. März, meinen Laden große Steinſtraße
Nr. 82 eröffne und daſelbſt mit verſchiedenen
Arten von Korbarbeiten, der feinſten wie der
ordinairen, aufwarten werde, ſo mache ich ein
geehrtes Publikum darauf aufmerkſam. Es
wird ſtets mein Beſtreben ſein, jeden mich
Beſuchenden reell zufrieden zu ſtellen. Auch
jede beliebige Beſtellung ſowie Reparatur werde
ich pünktlich und billig nach Wunſch befördern.

Guſtav Schütz,
e Korbmachermeiſter.

Zur Erlernung der Oekonomie, des
e der Hand r werden junge Leute
W durch A. Linn in Halle,

r.

I Dünger- Auction.
Donnerstag den 20. März früh 10 Uhr

werden 8. Haufen friſcher Pferdedünger im Gaſt
hofe zur goldenen Kugel verkauft.

Empfehlung in der Xylographie.
Zeichnungen rege re in fei

nem Holzſchnitt ausgeführt be Wegner,van r See R o



u Anzeige für Herren!
Das neu etablirte Herren-Garderobe-Geſch

I von J. ichaelis, S
W großte Klausſtraße Nr. 876,

äft

empfiehlt eine große Auswahl der feinſten Röcke, Tween's und Beinkleider in Tuch und Buckskin, ſo wie
Weſten, Haus Schlafröcke in nobelſten Geſchmack zu außerordentlich billigen Preiſen.

Zeugniſſe von Aerzten und Geheilten anerkannt:
Wider den
Staar und Tauſenden dieſen edeln Theil gerettet.

Augenkrankheit verſtanden, welcher überhaupt noch heilbar iſt.
und allein zu beziehen von Mr. Verd. Jansen, Buchhandler in Weimar.
Umgegend beſorgt Herr Ack. Schabehorn in Wetten Beſtellungen.

und alle Entzündungen, Schwächen und Krankheiten des Auges
Das Augenwaſſer von Dr.laut beglaubigten Atteſten durchaus keine ſchädlichen Beſtandtheile, hat ſchon vielen Unglücklichen das Augenlicht wieder geſchenkt

Unter der allgemeinen Benennung
Das Fläſchchen koſtet 15 Sgr. Preuß. und

Briefe und Gelder franco.

iſt als ein unfehlbares Mittel durch
A. White in London. Es enthält

„Staar“ iſt natürlich derjenige Grad dieſer
iſt ächt einzig

Für Wettin und

Bekanntmachung.
Jn der Sitzung des Verwaltungsrathes vom 25. d. M. iſt die Dividende auf die Aktien

der unterzeichneten Bank für das Rechnungsjahr 1850 auf G feſtgeſetzt worden.
Es werden demnach:

die Dividendenſcheine Nr. 1 unſrer Aktien Iit. A., incl. der darauf haftenden Zinſen
für das letzte Semeſter 1850 à 4 mit 8 pro Stück,

2) auf die Jnterims Aktien Lit. B., welche behufs Abſtempelung vorzulegen ſind, Zin
ſen à 4 9 Und Dividende à 6 auf 20 e Einzahlung vom 31. März bis
31. December 1850 mit 1 15 pro Stück

vom 1. April d. J. ab täglich in den Geſchäftsſtunden an unſrer Kaſſe hierſelbſt ausgezahlt werden.
Deſſau, am 27. Februar 1851.

Anhalt-Deſſauiſche Landesbank.
Nulandt. Lieberoth.

Bekanntmachung.
Die nach J. 45 der Statuten jährlich abzuhaltende General Verſammlung der Actiongire

der Anhalt Deſſauiſchen Landesbank wird nach dem heutigen Beſchluſſe des Verwaltungs

rathes derſelben tDienstag den 25. März d. J. Vormittags 10 Uhr
im hieſigen Bankgebaude ſtattfinden.

Die Beſitzer von mindeſtens 5 Aktien werden dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß
die Eintrittskarten, gegen Vorlegung der Aktien, bereits von Montag den 24. März an im
Büreau der Bank ausgefertigt werden.

Gegenſtände der Verhandlung ſind:
1) Vorlage des Rechnungs Abſchluſſes für 1850 und Geſchäftsbericht, ſowie
2) Wahl von 6 Mitgliedern des Verwaltungsrathes an Stelle der ſtatutenmäßig aus

ſcheidenden.

Deſſau, den 25. Februar 1851.
Der Verwaltungsrath der Anhalt Deſſauiſchen Landesbank.

ermann,
Vorſitzender.

Jn der Palmſchen Verlagsbuchhandlung in Erlangen iſt ſoeben erſchienen und durch
alle ſolide Buchhandlungen zu beziehen, in Halle durch die Schwetſchke'ſche Sort.
Buchhandlung (Pfeffer):

Glück, Dr. Chr. Fr. ausführliche Erläuterung der Pandekten nach
Hellfeld. Ein Commentar. Nach Mühlenbruchs Tode fernerweit fort
geſetzt von Hofrath und Profeſſor Dr. E. Fein. 44. Bd. I. Abth. gr. S.

eh. 22 Sgr. nNach ſiebenjähriger, unlieber Unterbrechung ſind wir endlich in den Stand geſetzt dem
juriſtiſchen Publikum dieſe Fortſetzung vorlegen zu können, an deren Vorzüglichkeit in juriſti
ſchen Hinſicht der Ruf und die bisherigen Leiſtungen des Herrn Verfaſſers nicht zweifeln laſ
ſen. Indem wir hinſichtlich des bei der Ausarbeitung dieſer Fortſetzung befolgten Planes
auf die. Vorrede des Herrn Verfaſſers und auf unſere ausführlichere Anzeige auf dem Um
ſchlage verweiſen, bemerken wir nur, daß Druck und Format in bisheriger Weiſe beibehalten
werde, daß aber von nun an jeder Theil wieder in 2 Abtheilungen und zwar brochirt erſchei
nen wird, weil auf dieſe Art das Werk raſcher gefördert und benutzt werden kann.

Um endlich dieſe Fortſetzung ſo gemeinnützig als möglich zu machen, werden künftig die
jenigen Theile derſelben welche ein in ſich abgeſchloſſenes Ganze bilden auch als beſondere
Monographieen ausgegeben und erſcheint des A4ſten Bandes Iſte Abth. auch unter dem be
ſonderen Titel

Fein, Dr. E. das Necht der Codicille. I. Abth. gr. 8. geh. 22 Sgr.
worauf wir die Nichtbeſitzer des Commentars und namentlich die jüngeren Juriſten aufmerk
am machen.

Zur möglichſt billigen Anſchaffung der bis jetzt erſchienenen 43 Bände und 3 Regiſter
bände (Ladenpreis 71 Thlr. 5 Sgr.) werden wir, ſo wie alle Buchhandlungen die Hand bieten

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Die Nürnberger BierNie
derlage von C. Ammon
(im „Engliſchen Hof em
pfing und empfiehlt friſche
dung vorzüglicher Qua
ité.
So eben erſchien nd iſt in der Schwetſch

ke'ſchen Sort. Buchh. Pfeffer n
Halle zu haben

Grundzüge
der vergleichenden phyſikaliſchen Erdkunde

in ihrer Beziehung zur Geſchichte der Menſchen.
Vorleſungen für Gebildete von

Arnold Guvot.Deutſch bearbeitet von
Dr. Heinrich Birnbaum.

8. 18 Bogen und 3 Karten. geh. 11
Leipzig, am 28. Februar 1851.

J. C. Hinrichs'ſche Buchhandlung.
Eine Dreſchmaſchine, ſo wie eine Mahlmühl

mit 2 Gängen, welche letztere durch eine Dampf
maſchine betrieben wurde, ſind wegen Veran
derung zu verkaufen und giebt darüber weitere
Nachricht A. Ebert in Halle.

Ein Pöſtchen guten Pfälzer, wie Pferde
zahnMais zum Sagamen, weiſet zum Verkauf
nach A. Ebert in Halle.
Billige Bäume und Geſträucher-

Verkauf.
Kaſtanien, Aepfel, Birnen Pflaumen,

Süß und Sauerkirſchenbäume, verſchiedene
Geruch und Ziergeſträuche ſind für bvillige
Preiſe in großen und kleinen Quantitäten ab
zulaſſen. Frankirte ſchriftliche Aufträge werden

prompt ausgeführt. mA. Koch in Lochwitz bei Gerbſtedt.

Tleeſaat Verkauf.
6 Wiſpel EsparſettenSagmen, à Wſpl. 30.4 Scheffel Kopfklee, à Schffl. e

.7 Scheffel Luzerne, à Schffl. 13
reine gute und keimfähige Waare, liegen zum
Verkauf beim Gutsbeſiher F. Wendenburg
in Beeſenſtädt bei Wettin.

Stadt Theater in Halle.
Mittwoch den 19. März.

Vorletzte Vorſtellung im Präm. Ab.
Lucretig Borgina,

Große Oper in 3 Akten von Donizetti.
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